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Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

u	 Jahresabschluss 2014 des Eigenbetriebes 
-Wasserwerk Starnberg-

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat 
den Jahresabschluss 2014 geprüft und folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Die Buchführung und der Jahresabschluss ent-
sprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung 
den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. 
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jah
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick
lung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhält
nisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu 
Beanstandungen.“

Der Jahresabschluss wurde vom Stadtrat in seiner 
Sitzung vom 25.04.2016 wie folgt festgestellt:

Der Jahresabschluss 2014 schließt mit einer 
Bilanzsumme von 8.109.402,47 EUR
Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 
28.503,28 EUR wird auf das Jahr 2015 vorgetra-
gen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des 
Jahres 2014 liegen in den Verwaltungsräumen des 
Wasserwerkes Starnberg öffentlich aus. Dort kön-
nen sie in der Zeit vom 30.05.2016 bis 10.06.2016 
während der Öffnungszeiten, Mo. – Fr. von 
8:00 – 12:00 Uhr und Do. zusätzlich von 
15:00 – 18:00 Uhr, eingesehen werden.

Starnberg, 13.05.2016

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

u	 Haushaltssatzung der Stadt Starnberg für 
das Haushaltsjahr 2016

I.

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) hat der Stadtrat Starnberg am 02.05.2016 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2016 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 65 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 GO amt-
lich bekannt gemacht wird. 

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt;

er schließt
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 

	 und Ausgaben mit	 67.404.500 Euro

und
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen  
	und Ausgaben mit	 20.525.600 Euro ab.

§ 2
(1)	 Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.

(2)	Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaß
nahmen für den Eigenbetrieb Wasserwerk wird 
auf 220.000 Euro festgesetzt.

§ 3
(1)	 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens

haushalt werden nicht festgesetzt.

(2)	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschafts
plan des Eigenbetriebes Wasserwerk werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende 
Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (A)	 300 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	 350 v.H.

2.	 Gewerbesteuer	 330 v.H.

§ 5
(1)	 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-

zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 6.000.000 Euro festge-
setzt.
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u	 Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt Starnberg hat am 20.05.2016 die 
Baugenehmigung für den Neubau der Montessori 
Grundschule auf dem Grundstück  

 erteilt. Öffentlich-recht
lich geschützte nachbarliche Belange werden, so-
weit sie der behördlichen Prüfung unterliegen, 
durch das Vorhaben nicht verletzt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem

	 Bayerischen Verwaltungsgericht München 
	 in 80005 München, 
	 Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
	 Hausanschrift: Bayerstraße 30,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds
beamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweis
mittel sollen angegeben, der angefochtene Be
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 
Satz 6 BayBO).

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.
Die Klageerhebung in elektronischer Form 
(z.B. durch E-Mail) ist unzulässig.
Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen 
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter 08151 / 148 - 355 im Zimmer 279 
eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

(2)	Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser
werk wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Starnberg, 19.05.2016

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

II.

Das Landratsamt Starnberg hat mit Schreiben vom 
18.05.2016 die nach Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO er-
forderliche Genehmigung erteilt.

III.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO 
in der Zeit vom 02. bis 09.06.2016 im Rathaus 
Starnberg, Vogelanger 2 (Stadtkämmerei, Zim- 
mer 204) während der allgemeinen Geschäfts
stunden öffentlich auf.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan während des 
ganzen Jahres im Rathaus Starnberg (Stadtkäm
merei, Zimmer 204) innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit liegt.

Starnberg, 19.05.2016

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

u	 Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2016

Der Stadtrat der Stadt Starnberg hat mit Be
schluss vom 02.05.2016 die Hebesätze der Grund
steuer A auf 300 % und der Grundsteuer B auf 
350 % für das Kalenderjahr 2016 festgesetzt. 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2015 ergibt sich da-
mit keine Änderung, so dass auf die Versendung 
von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 
2016 verzichtet wird. 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Mess
beträge sich seit der letzten Bescheidserteilung 
nicht geändert haben, wird deshalb durch diese 
öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl I 
S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2016 in der zu-
letzt im Kalenderjahr 2015 veranlagten Höhe fest-
gesetzt.

Die Grundsteuer 2016 wird mit den in den zuletzt 
erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 
Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2016 
zur Zahlung fällig. 

Kleinbeträge werden wie folgt zur Zahlung fällig:
am 15.08.2016, wenn die Jahressteuer 15,00 € 
nicht übersteigt,
am 15.02. und 15.08.2016 zu je einer Hälfte des 
Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht über-
steigt.

Für Steuerpflichtige, die von der Zahlungsmöglich
keit in einem Jahresbetrag Gebrauch gemacht ha-
ben, wird die Grundsteuer 2016 in einem Betrag 
am 01.07.2016 zur Zahlung fällig. 

Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert wer-
den oder ändert sich der Messbetrag, werden Än
derungsbescheide versandt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuer
pflichtigen dieselben Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei 
Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als 
bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Grundsteuerfestsetzung kann 
innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) 
werden.

1.	 Wenn Widerspruch eingelegt wird:

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder
schrift bei der Stadt Starnberg, Vogelanger 2, 
82319 Starnberg einzulegen. Sollte über den 
Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden wer-
den, so kann Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 
München, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten 
seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben 
werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten 
ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Starnberg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungs
gericht in München, Postfachanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Ur
kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Stadt Starnberg) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be
weismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beige-
fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde im Be
reich des Kommunalabgabenrechts ein fakul-
tatives Widerspruchsverfahren eingeführt, 
das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen 
Widerspruchseinlegung und unmittelbarer 
Klageerhebung.

-- Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung 
in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist 
unzulässig. 

-- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen 
zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.

Starnberg, 19.05.2016

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

u	 Widmung öffentlicher Verkehrsflächen

Folgende Strecke wird gem. Art. 6 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 53 Nr. 1 BayStrWG als öffentlicher Feld- und 
Waldweg gewidmet:

Nähe Winkelhof 
	 bestehend aus: Fl.Nr. 1724/2, 1744/4, 1745/2
	 Anfangspunkt: Einmündung in Verbindungsweg
	 zwischen Frauwiesenweg und St. Gilgen  
	 Endpunkt: künftige Staatsstraße (Umgehungsstraße)
	 Länge: 200 m

Die Verfügung ist zum 16.06.2016 vorgesehen.

Die Widmungsverfügung - sowie deren Lageplan 
hierzu - kann während der allgemeinen 
Dienststunden bei der Gemeinde Gilching im 
Bauamt, Rudolf-Diesel-Str. 5 in 82205 Gilching, 
Zimmer-Nr. 5 in der Zeit vom 03.06.2016 bis ein-
schließlich 15.07.2016 eingesehen werden.

Gilching, 20.05.2016

Gemeinde Gilching – Martin Fink, 2. Bürgermeister
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